
Die SGB II-Behörden der Landkreise
Chemnitz und Zwickau (West-Sachsen)
verfolgen Mitglieder aus der Erwerbs lo -
seninitiative GEGENWIND mit Hausver bo -
ten, Anzeigen, Unterlassungs erklä run gen.
Amts- und Verwaltungsgericht ziehen mit
diesen an einem Strang. Zwischenstand
einer Begleitumg in den Räumen der AR-
GE Zwickau: Haus ver bot für zwei Initia-
tivenmitglieder bis Ende 2010, Strafver-
fahren laufen noch und kein Geld in der
Kasse, um Gebüh ren aus den Ge richts -
verfahren zu bestrei ten. quer schildert
Schritte einer eska lier ten Beglei tung in
Ergänzung zum fol gen den Spendenaufruf
von GEGENWIND.

Was war geschehen?

GEGENWIND bietet Beratung und Unter -
stützung an, auch durch Beistände. Damit
umzugehen, fiel den Behörden im Zwick-
auer und Chemnitzer Land er kenn bar
schwer. Zur Eskalation kam es in ei nem
Fall, der ganz harmlos anfing und (bis
heute) zu zwei Hausverboten und ei nem
Verwaltungsgerichtsurteil führte:
Am Anfang stand eine junge Frau aus

einer Kleinstadt zwischen Zwickau und
Aue, die dort ihre Ausbildung macht,
dafür Ausbildungsförderung bezieht und
schwanger wird. Sie wohnt in einer klei -
nen Wohnung und will für das Zusam -
menleben mit ihrem Kind und dem Kin -
desvater eine passende, größere Woh nung
beziehen. Sie überlegt genau das, was laut
offizieller Ar beits marktdoktrin alle ver -
antwortungs be wuss ten Arbeitneh mer be-
denken sollen: Wie kann ich mei ne Arbeit
oder Ausbildung fort setzen, auch wenn es
im Leben mal schwierig wird. Sie wohnt
noch in der Nähe ihrer Eltern und will
dort auch bleiben, damit diese sie nach
der Geburt bei der Kinder be treu ung un-
terstützen können, wenn sie die Ausbil-
dung fortsetzt. Auch ihre Aus bildungs -
stätte ist am glei chen Ort. Und sie will
rechtzeitig vor Geburt des Kindes umzie-
hen, da danach alles noch schwieri ger
wird. Für ihr Kind und den Kindes va ter
reicht das Einkommen der inzwischen
jungen Mutter nicht. Schon allein kam sie
finanziell nur knapp über die Runden. Der
Kindesvater will sich um sein Kind küm-
mern und mit der Mutter zusammen zie-
hen. Er bezog Alg II und hat am gleichen
Ort ei nen 1,50 EUR-Job. Um rechtzeitig
vor der Geburt umziehen zu können, kün-
digt sie mit Dreimo nats frist ihre Woh-
nung. Früh bringt sie bei der ARGE

Zwickau-Land ihr Anliegen vor: Bewilli -
gung der Kosten einer Woh nung für drei
Personen am Wohnort, Hil fen für die
Erstausstattung und den Schwanger -
schaftszuschlag.
Vier- oder fünfmal war sie bei der AR-

GE, um sich Auskünfte zu holen, hat kei-
ne bekommen, aber die Anträge zum
Schwangeren-Mehrbedarf und die Baby-
Erstausstattung wurden abgelehnt. Genau
so die Kosten für eine Wohnung am bis -
herigen Wohnort. Sie hat eine Wohnung
gefunden, die ist der ARGE  mit 80 qm
„zu groß und zu teuer“. Aber am Ort gibt
es keine billigeren und pas senden Woh -
nungen, was ihr von ihrer Gemeinde für
die Alg II-Behörde be stä tigt wurde.
Doch von derlei Sachinformationen

ließ sich die ARGE Zwickau-Land nicht
beeindrucken. Ist eine Wohnung nach de-
ren Grenzwertlisten zu teuer oder zu groß,
geht dort so schnell keine Kos ten zusage
aus dem Haus. Dass die ARGE auch im
Widerspruch zur ständigen Rechtspre-
chung des Bundessozial ge rich tes handelt,
wenn sie eine Wohnung z.B. allein wegen
ihrer Größe ablehnt, macht ARGEn nach
Kenntnis des Autors kein Kopfzerbre-
chen.
Zunächst die junge Frau und später

auch deren Beistände, beide wollten sich
von derartigen Auskünften nicht abspei -
sen lassen. Es mußte doch eine andere
Lösung geben als den persönlich wie ar -
beitsmarktlich unsinnigen Umzug in eine

andere Stadt. So landete die Sache - nach-
dem die zuständige Sachbearbeiterin im
engen Korsett der ARGEvorgaben keine
Kostenzusage bei der Wohnung ge ben
konnte - beim Teamleiter. Auch die ser
ließ sich von den lebensnahen und sachli-
chen Argumenten nicht be ein drucken. Er
blieb bei der Woh nungs ab lehnung, wollte
aber ‚bei der Suche in ei ner anderen Stadt
be hilflich sein‘. Selbst das mehrfach vor -
ge brachte Angebot der Betroffenen, die
Mehrkosten für die Wohnung selbst zu
tragen, wenn wenigs tens die nach AR GE-
Meinung angemes senen Kosten zu -
gesichert werden, wurde ARGEseitig aus -
geschlagen.
Das Hin und Her zwischen Betroffener

und ARGE blieb über Wochen und für die
Betroffene ergebnislos. Mittlerweile im
siebten/achten Schwangerschafts mo nat
und nur noch eine Woche bis zur Überga-
be der alten Wohnung, ging die Betroffe-
ne mit drei Beiständen zur AR GE. Am
Nachmittag sollte der Mietver trag für die
passende Wohnung unter zeichnet wer-
den. Das sollte nicht ohne ARGE-Zusage
geschehen.
Es war heiß an diesem Juli-Tag, die

Luft in der ARGE stickig, der Hoch -
schwangeren ging es alles andere als gut.
Die Vorsprache klappte im ARGE-Büro
ohne Termin, die Beistände hielten sich
im Hintergrund, wurden zunächst für El -
tern gehalten. Im Computer konnte die
ARGE-Mitarbeiterin die Antwort auf das
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vorgetragene Anliegen nicht finden und
stellte zwischenzeitlich fest, dass die Bei -
stände nicht die Eltern waren sondern
„Beistände“ - eine Bezeichnung, die ihr
nichts sagte. Sie fragte mehrfach, ob die
Begleiter gesetzliche Betreuer seien oder
so etwas ähnliches, bis es ihr er klärt wur -
de. Dann verschwand sie für eine ge rau -
me Zeit. Die Beistände nahmen an, dass
sie die Akte holt. Doch sie kam mit dem
Team leiter zurück, der sagte, dass er jetzt
die Sache übernehmen würde - aber erst
in ca. einer Stunde Zeit habe, solange
müss te gewartet werden. Die Beistände
wie sen ihn auf den Zustand der betrof fe -
nen Frau hin und baten, die Sache sofort
zu regeln - da sie auch befürchteten, nur
wieder verschaukelt zu werden. Er ver -
neinte und ignorierte den Zustand der
Hochschwangeren. Nun gab es noch
Streit darum, das Büro zu verlassen, was
aus besagte Gründen verweigert wurde.
Die eigentlich dort angesiedelte Mitar -
beiterin stellte den Computer aus und
ging. Die stellvertretende ARGE-Ge -
schäfts führerin trat noch hinzu um mitzu -
teilen, dass sie jetzt die Polizei ru fen wür-
de. Doch weder verließen die Be trof fenen
und ihre Beistände das Büro, noch kam
die Polizei. Gegenüber dem Verwal -
tungsgericht erklärte die Geschäftsfüh -
rung der ARGE später, dass sie es bei die-
ser Drohung beließ, dass „ein Ein -
schreiten der Polizei nicht zu erwarten
war“ (VG Chemnitz, Urteil vom 3.12.09,
Gz.: 850.W-W 1708/09).
Nach einer Stunde kam der Teamleiter

zurück, ließ sich auf nichts ein, wieder -
holte die Ablehnung der Wohnung.
Die Betroffene war zunächst am Boden

zerstört, wollte aber noch nicht aufgeben,
sondern am Nachmittag einen neuen An -
lauf zur Wohnungsgenehmigung bei der
ARGE machen.
Zwischenzeitlich wurde beim Sozial -

gericht ein Eilantrag gestellt. Von da an
war die Begleitung durch die Initiative

GEGENWIND nach rund fünf
Stunden beendet und zeitigt
bis heute Ergebnisse:

1. Die junge Mutter be-
richtete später, dass sie am
Nachmittag die Wohnung
ge nehmigt bekommen hat,
bei eigener Übernahme der
Mehrkosten - genau das was
vorher mehrmals verwei gert
wurde. Vom Teamleiter hat
sie nun auch die Zu si che -
rung für die Babyerst aus -
stattung be kommen, die bis

dahin immer verweigert wurde. Im Ge-
genzug mußte sie den Eil antrag bei Ge-
richt zurücknehmen.
2. Gegen den Teamleiter wurde, wegen

seines, angesichts der Situation der
Schwan geren, völlig unangemessenen
Ver haltens, Dienstaufsichtsbeschwerde
erstattet. Dass diese erfolglos blieb er -
wähne ich hier nur der Vollständigkeit
halber.
3. Die ARGE verhängte wegen vor -

sätzlicher Störung des Dienstbetriebes
und Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) ein
Hausverbot gegen zwei Beistände für die
Zeit von Ende Juli 2009 bis Ende 2010.
Das Hausverbot war dahingehend einge -
schränkt, dass es nicht für Besuche nach
vorheriger Terminvereinbarung gilt. Das
Hausverbot wurde vom Verwaltungs ge -
richt (VG) Chemnitz bestätigt (3.12.09).

Soweit der Hergang im Zeitraffer.

Das VG rechtfertigte das Hausverbot
mit dem Hausrecht von Trägern öffentli-
cher Gewalt und der ‚berechtigten
Störungsabwehr‘, also dem Ziel, einen
störungsfrei en Ablauf ihrer Tätigkeiten
zu sichern. So hätten die vom Hausverbot
Betroffe nen hier „eine Missachtung der
Rechts ordnung und der Herrschaftsge -
walt der Beklagten über ihre Dienst räu -
me zum Ausdruck gebracht“ und sich
über das Recht der ARGE hinweg ge setzt,
„über den Aufenthalt von Personen in
ihren ei genen Räumlichkeiten bestim men
zu kön nen“.
Das mildere Mittel der Verwarnung sei

nicht mehr geeignet gewesen die Funk -
tionsfähigkeit der Behörde zu garan tie ren,
schrieb der für das Urteil verant wort liche
Einzelrichter, ohne seine Ein schätzung
näher zu begründen.
Der Fokus des Richters ist eindeutig:

Stärkung der Autorität der Behörde. Weit
außerhalb seines Blickes steht die Situ a -
tion selbst, mit der die ARGE das Haus -

verbot begründete: weder die wochen lang
ergebnislos gebliebenen Vorspra chen der
Betroffenen, noch die umge hen de Bewil-
ligung von Leistungen durch die ARGE,
als der Weg zum Sozialgericht (An trag
auf einstweiligen Rechtsschutz) ein -
geschlagen wurde, vermochte den Blick
des Gerichtes für den tatsächlich dem
Konflikt zu Grunde liegenden Sachver-
halt zu öffnen.
Das Gericht schützt damit eine Ab -

wehrstrategie der Behörde gegen berech-
tigte Ansprüche Betroffener. Es stärkt ei-
ne Strategie des Verzögerns und Ab-
schreckens durch eine darauf ausgerichte-
te Behördenpraxis: Abspeisen mit Falsch -
auskünften und systematisches Erschwe-
ren der Leistungsbewilligung, indem in
vielen alltäglichen Fallkonstel lationen die
Bewilligung nur von ARGE-Mitarbeite-
rInnen einer höheren Hierar chiestufe
(z.B. Teamleiter) ausge spro chen werden
kann (so die Zusage der Unterkunftsko-
sten).
Die Bestätigung dafür findet sich in ei-

nem Bescheid über ein Hausverbot der
ARGE Zwickau-Land vom 24.7.09:
„Interne dienstliche Weisungen haben

für ihr Anliegen eine Zuständigkeit des
Teamleiters ausgewiesen.“
So errichtet die ARGE in ihrer ersten

Kontaktlinie mit den Betrof fenen, den
‚einfachen‘ Mitarbeitern, eine Ableh -
nungsfront ohne weitergehende Ent schei -
dungskompetenz. Hier nutzt es Be trof fe -
nen meist wenig, ein Anliegen freundlich
und mit guten Argumenten vorzubringen
- eine perfide Konstruktion. Wer nicht
gleich auf eine Entscheidung durch eine
höhere Instanz der ARGE pocht, wird
trotz eindeutigen Hilfebe darfs abgespeist
oder wochen- und mo na telang hinge hal -
ten - bis es „5 vor 12“ ist. Wer erst dann
als Beistand hinzugezogen wird, muss
nachdrücklicher auftreten, sollen nicht
gleich das Sozialgericht oder vielleicht
die Medien eingeschaltet wer den.
Dass es im Fall der hier seitens der AR-

GE Zwickau-Land provozierten Eska -
lation um unstrittig be ste henden Hilfebe -
darf ging, zeigt die Zu sa ge und Bewil li -
gung der Beihilfe in dem Moment, als der
einstweilige Rechts schutz beim So zial -
gericht Chemnitz be antragt wurde.
Dass das Verwaltungsgericht bei seiner

Entscheidung über diese Umstände des
Streits in der ARGE bei seiner Entschei -
dung hinweg sah und auch die Verwar -
nung für unzureichend hielt, zeigt, wie
wenig in Sachsen bislang die Lage von
Leistungsbeziehenden und das teils
unvor stellbar skandalöse Umgehen von
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AR GEn mit ihren ‚Kunden‘ ins öffentli-
che Bewusstsein gelangt sind.
Umso wichtiger ist die Unterstützung

von Erwerbsloseninitiativen wie GEGEN -
WIND, die sich in Sachsen nicht zum Hel -
fershelfer staatlicher Arbeitslosen ver wal -
tung, -bevormundung und -diszipli nie -

rung machen lassen. Sie sind
die wirk li chen Träger bür-
gerlicher Emanzipation, wo-
zu auch zählt, dass jede/r,
auch Er werbslose, als Träger
subjektiver Rechte aner-
kannt und behandelt werden.
Es ist verwaltungs seitig un-
zulässig, Erwerbslo sen kon-
krete Hilfeansprüche zu
verwei gern. Zur Leistungs-
verweigerung zählt auch der
Aufbau massiver Zugangs -
hür den oder die ‚Kunden‘
beim Versuch, einen An-

spruch geltend zu machen, ins Leere lau-
fen lassen. Erst recht gehört dazu das
Vorgehen einer ARGE, Be troffene selbst
oder deren Unter stüt zer Innen zu krimina-
lisieren.
Der Initiative GEGENWIND und ihren

Mitgliedern gilt unsere Solidarität. Ne -

benstehenden Spendenaufruf unter stützt
die Redaktion der quer ausdrücklich und
empfiehlt allen zu spenden. Auch Spen -
den von nur geringer Höhe zeigen den
FreundInnen in Sachsen, dass sie nicht al-
lein dastehen.
Und noch etwas: Der Unterstützung

von GEGENWIND kommt herausragende
Bedeutung zu, weil sich im weitgehend
autoritär strukturierten Bundesland Sach-
sen in der Öffentlichkeit, vielen Vereinen,
Jugendzentren, Stadtfesten und Parla-
menten als Gegenpool zu den etablierten
sächsischen Verhältnissen provokant nur
die NPD aufbaut.
Ohne Ansätze praktischer alltäglicher

Solidarität wie von GEGENWIND ent -
wickelt, bleibt anti faschistischer Protest
mo ralische Empörung und wirklichkeits -
fremd.

Guido Grüner

Spendenaufruf von Gegenwind e. V. Arbeitsloseninitiative Glauchau-Zwickau

ARGE KRIMINALISIERT GEGEN WIND -  
ARGE-MITARBEITERIN PROZESSIERT GEGEN ERWERBSLOSE

Unser Verein, der selbstlos und sehr erfolgreich Hartz IV-Beziehende berät und unterstützt, braucht nun selbst Hilfe. Wir
sind in den vier ARGEn im Zwickauer Land tätig und helfen Erwerbslosen zu ihrem Recht zu kommen. Als Beistände setzen
wir Forderungen, meist finanzieller Art, direkt in den ARGEn beim jeweiligen Sachbearbeiter durch und haben auch so man-
che Eingliederungsvereinbarung zu Fall gebracht. Wir sind auch der einzige Verein im Zwickauer Land, der völlig unabhän-
gig tätig ist, da wir jegliche Zu sammenarbeit in Form von Bereitstellung von Ein-Euro-Jobs oder anderen aus beu terischen
Maßnahmen strikt ablehnen.
Seitens der ARGE Chemnitzer Land, Dienststelle Hohenstein-Ernstthal wurde nun durch eine Mitarbeiterin gegen ein akti-

ves Vereinsmitglied zivilrechtliche Klage erhoben und gleichzeitig ein ge richtlicher Strafbefehl in Höhe von 100 Euro erwirkt.
Das zivilrechtliche Verfahren wird am 22.03.2010 vor dem Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal vor den Richter kommen.

Gegen den Strafbefehl wurde von unserem Vereinsmitglied Einspruch erhoben und Akteneinsicht gefordert. Das strafrechtli-
che Verfahren musste bis jetzt ohne Anwalt geführt werden, da der Anwalt nur gegen Vorkasse von 500 Euro tätig wird. Je-
dem dürfte be kannt sein: Eine Strafsache gegen die ARGE und deren Mitarbeiter hat ohne Anwalt schon von Beginn an we-
nig Aus sicht auf Erfolg.
Anlass der zivilrechtlichen Klage und des anstehenden Strafverfahrens ist ein Bericht über eine Begleitaktion in der ARGE

Hohenstein-Ernstthal, der auf der Homepage unseres Vereins veröffentlicht wurde. Hier wurde eine Mitarbeiterin iro nisch als
„Person an Freundlichkeit“ be schrieben. Zudem wurde ausgesagt, dass Betroffene Termine bei dieser Mitarbei terin nur mit
Beistand wahrnehmen wür den.
Obwohl sie nur mit Initial des Nachna mens genannt war, hat die Mitarbeiterin sich in dem Text sofort erkannt und An zeige

erstattet. Den Bericht mussten wir inzwischen von der Seite nehmen. Unser Vereinsmitglied hat laut anwaltlichem Schreiben
den Straftatbestand der Ver leumdung, Beleidigung, Persönlich keits verletzung, der üblen Nachrede und Kre ditverletzung be-
gangen. Der Strafbefehl beruht auf §§ 187, 194 StGB.
Das Verfahren ist inzwischen ein Ra chefeldzug geworden, mit dem ein aktives Vereinsmitglied kriminalisiert werden soll

und damit der ganze Verein GEGENWIND. Wir benötigen daher drin gend Ihre/Eure Spenden, um einen An walt einschalten zu
können. Für uns geht es inzwischen ums Ganze: Es geht dar um, ob der Verein weiterhin im Sinne der Erwerbslosen im Zwick-
auer Land tätig sein kann und sich gegen die fortge setz ten Repressionen der Behörden behaup ten wird.
Wir bitten dringend um Ihre/Eure finanzielle Unterstützung!!!
Spendenkonto: Gegenwind e.V., Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG, BLZ: 87095974, Konto Nr.: 4618, Kennwort:

ARGE Z

Vielen Dank und solidarische Grüße
Gegenwind e. V.
Der Vorstand
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